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Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung ist aus dem Probevortrag hervorgegangen, den 
ich am 29. Oktober 1985 vor der Rechtswissenschaftlichen Fakul tät der 
Universität Münster i m Rahmen des Habilitationsverfahrens  gehalten habe. 

Herrn Professor  Dr . Jürgen Welp  gi l t mein Dank für Interesse und Diskus-
sionsbereitschaft,  m i t denen er die Ausarbeitung des Vortrages begleitet hat. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft  danke ich für die Gewährung eines 
Druckkostenzuschusses. 

Das Buch ist meiner Mut te r Irma  Vormbaum  zu ihrem 70. Geburtstag am 
10. August 1988 gewidmet. 
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1. Einleitung 

Nachdenken über Geschichte und über Rechtsgeschichte schließt das Bemü-
hen um Periodisierung, um die Herausarbeitung von Entwicklungsabschnitten 
und -ß&schnitten ein. Ob Historiker und Rechtshistoriker Strukturen ihres 
Untersuchungsmaterials vor-finden oder sie selber in das Untersuchungsmate-
rial hineinlegen (ohne sie deshalb schon zu er-finden) 1 braucht hier nicht erörtert 
zu werden, denn daß so oder so Periodisierung ein unentbehrliches Mittel zur 
Strukturierung und damit zum Begreifen der Menge historischer Fakten bildet, 
unterliegt jedenfalls keinem Zweifel. Für die Rechtsgeschichte  sind unter den 
Bedingungen des modernen Gesetzgebungsstaates markante Gesetzeswerke, 
insbesondere Kodifikationen, die besten Ansatzpunkte für Gliederungsbemü-
hungen. Als markant können sie charakterisiert werden, wenn sie eine 
vorausgegangene Rechtsentwicklung zusammenfassen oder/und — in der 
Gegenrichtung — eine neue Rechtsentwicklung oder wenigstens einen grund-
sätzlich neuen Rechtszustand inaugurieren. 

Jedenfalls die zuletzt genannte Voraussetzung erscheint bei der Verordnung 
über  Gerichtsverfassung  und Strafrechtspflege  vom 4. Januar  Ì924 2, der sog. Lex 
Emminger, erfüllt.  Zahlreiche Rechtsinstitute, welche zu den heute etablierten, 
wenngleich nicht immer unumstrittetenen Elementen der Strafgerichtsverfas-
sung zählen, wurden damals installiert, haben inzwischen also mehr als ein 
halbes Jahrhundert überdauert — erwähnt seien hier zunächst nur die 
Abschwächung des Legalitätsprinzips durch Opportunitätsgründe sowie die 
durchgängige Geltung der Schöffenverfassung  für die Laienbeteiligung. Grund 
genug also, sich näher mit jenem gesetzgeberischen Knotenpunkt zu befassen, 
von dem sich ihre Existenz ableitet. 

1 Unproblematisch ist freilich die bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen entspringende 
Periodisierungsbemühung. An ideologische, weltanschauliche, politische oder wissen-
schaftliche Verständnisse rühren erst jene Strukturierungsversuche,  welche die Frage nach 
historischen Gesetzmäßigkeiten,  den aus ihnen abzulesenden „diachronen Strukturen" 
(Droysen) und der Möglichkeit der „Applikation" (Gadamer) aufwirft.  Zu dieser 
vorliegend nicht relevanten Fragestellung grundlegend die Textsammlungen und ge-
schichtstheoretischen bzw. -philosophischen Erörterungen b. Vogt,  Josef: Wege zum 
historischen Universum. Von Ranke bis Toynbee, Stuttgart 1961; Rossmann, Kurt: 
Deutsche Geschichtsphilosophie. Ausgewählte Texte von Lessing bis Jaspers. München 
1969; Wehler,  Hans Ulrich: Geschichte als Historische Sozialwissenschaft, Frankfurt  a. M. 
1973; Ders.,  Anwendung von Theorien in der Geschichtswissenschaft, in: Der s., Histori-
sche Sozialwissenschaft und Geschichtsschreibung, Göttingen 1980, S. 206-226; Kocka, 
Jürgen /Nipper  dey,  Thomas (Hrsg.): Theorie und Erzählung in der Geschichte (Theorie 
der Geschichte. Beiträge zur Historik. 3), München 1979. 

2 RGBl. I, S. 15. 
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Gerade wegen ihres „einschneidenden" Charakters für die Strafprozeßent-
wicklung ist die Lex Emminger freilich mit der vorangehenden und der 
nachfolgenden Entwicklung eng verknüpft.  Um das Profil  der Themenstellung 
gegenüber demjenigen einer allgemeinen Entwicklungsgeschichte des Strafpro-
zeß- und Strafgerichtsverfassungsrechts  seit 18773 zu wahren, beschränkt die 
folgende Darstellung sich im allgemeinen auf die unmittelbare Umgebung der 
Verordnung vom 4. Januar 1924 und greift  nur dort weiter aus, wo das 
Verständnis oder die Würdigung der Verordnung eine mehr als skizzenhafte 
Heranziehung von weiter zurückliegenden Ursachen oder von Fernwirkungen 
erfordert. 

Aus diesem Themenzuschnitt ergibt sich folgender Gang der Darstellung: 
Zunächst wird ein kurzer Blick auf die Äußerlichkeiten der Lex Emminger 
(Rechtscharakter und Name) geworfen (Abschnitt 2). Es folgt eine geraffte 
Darstellung der allgemeinen politischen Begleitumstände (Abschnitt 3) sowie 
der Entstehungsgeschichte des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember 1923, 
auf dem die Lex Emminger beruhte (Abschnitt 4). Sodann sind Inhalt, 
Entstehungsgeschichte und Krit ik der Verordnung zu betrachten (Abschnitte 5 
bis 7). Die anschließenden Abschnitte (8-11) beschäftigen sich mit einzelnen 
Problemfeldern  der Verordnung, unter denen der Schwurgerichtsproblematik 
besondere Aufmerksamkeit  gewidmet wird. Der letzte Abschnitt enthält neben 
der Zusammenfassung den Versuch einer rechtshistorischen Würdigung der Lex 
Emminger. 

3 Dazu z. B. Kern,  Geschichte, S. 126ff.;  R. v.  Hippel,  Strafprozeß,  S. 155ff.;  Schäfer, 
LR, Einl. Kap. 3; /. Müller,  KJ 10 (1977), 11 ff.  (wiederabgedruckt in: Ders.,  Rechtsstaat, 
S. 64ff.  und — aktualisiert — in: Holtfort  (Hrsg.), Strafverteidiger  als Interessenvertreter, 
Neuwied und Darmstadt 1979, S. 69 ff.  — Zu einzelnen Reformversuchen s. ζ. B. Bolder, 
Versuch und Zacharias,  Reformversuche. 



2. Äußerlichkeiten 

Zu den Bestandteilen des Schlagwort-Namens der Verordnung seien zunächst 
einige Erläuterungen gegeben. 

2.1 Rechtscharakter 

Eine Lex im strengen, sowohl formellen als auch materiellen Sinne einer von 
der Legislative erlassenen generell-abstrakten Regelung ist die Lex Emminger 
nicht. Erlassen wurde sie nicht vom Reichstag, sondern von der Reichsregierung 
nach Anhörung der Rechtsausschüsse des Reichstages und des Reichsrates. Es 
handelt sich also — wie es die Überschrift  im Reichsgesetzblatt korrekt 
ausdrückt4 — um eine Rechtsverordnung. 

Dennoch ist die Lex Emminger mehr als ein Gesetz im bloß materiellen Sinne, 
mehr als eine bloße Rechtsverordnung. Die Ermächtigungsgrundlage zu ihrem 
Erlaß findet sich im Ermächtigungsgesetz vom 8. Dezember 19235. Dort wurde 
die Reichsregierung 

„ermächtigt, die Maßnahmen zu treffen,  die sie im Hinblick auf die Not von Volk und 
Reich für erforderlich  und dringend erachtet." 

Von Vorschriften  der Reichsverfassung durfte nicht abgewichen werden; vor 
Erlaß der „Maßnahmen" mußte ein Ausschuß des Reichsrates und ein 
Ausschuß des Reichstages von 15 Mitgliedern in vertraulicher Beratung gehört 
werden. Die Laufzeit des Gesetzes war von vornherein auf die Zeit bis zum 
15. Februar 1924, also nur auf rund 2 Monate bemessen6. 

Das Ermächtigungsgesetz — mit verfassungsändernder  Mehrheit beschlos-
sen7 — ließ „neben den regulären Verfahren  der Reichsgesetzgebung durch den 
Reichstag (Art. 68 ff.  WRV) für eine begrenzte Zeit ein Verfahren  vereinfachter 

4 S. Abschnitt 1, Fußn. 2. — Gelegentlich (ζ. B. b. Hattenhauer,  Grundlagen S. 228, 
3.A. S. 291) wird als „Lex Emminger", als „Emminger-Reform"  oder „Emminger-
Verordnung" auch die „Verordnung über das Verfahren  in bürgerlichen Rechtsstreitigkei-
ten" vom 13. Februar 1924 (RGBl. I, S. 100) bezeichnet. Diese Verordnung — ebenfalls 
aufgrund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember 1923 erlassen — baute vor allem 
„den Parteibetrieb zugunsten einer größeren Prozeßführungsbefugnismacht  des Zivilrich-
ters ab" {Hattenhauer  S. 229). Im folgenden kann sie nur gelegentlich in Fußnoten 
berücksichtigt werden. 

5 RGBl. I, S. 1179. In Kraft  getreten gem. § 2 S. 1 mit dem Tage der Verkündung. 
6 § 2 S. 2 des Ermächtigungsgesetzes. 
7 Schlußabstimmung (namentlich): Sten. Ber.  RT.,  1. Leg. Per. (1920), 397. Sitzung v. 

8. Dezember 1923, Bd 361, S. 12363 ff.,  12375 (Abstimmungsliste S. 12386). 


